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SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON BREMGARTEN[AN DIE IN
BREMGARTEN VIII REG. ORTE]

Ihr Grossrat und Mitbürger , Landschreiber [Beat Jakob I . ] Zurlau¬
ben , habe ihnen geklagt , dass er von seinem ehemaligen Müller
[auf der Wälismühle in Bremgarten ] , Jost Zumbühl , mit dem Zur¬
lauben bekanntlich im Streit liege , vor die Tagsatzung [ in Baden]
zitiert worden sei . "Wann aber gedachter Müller olldt dessen Bürgen [Kas¬
par Hartmann und Stefan Zumibühl ] den Gericht - Unnd Rathserkhantnussen , wie

auch einem darüber uffgerichten schrifftlichen Verthrag . . . gnueggethan bet¬

tenj were Alle unruoh uffgehebt und Vermitten bliben . Mrlt dienstfründtlicher

Pitt ü . G. . . . wie unnd was gestalten Jre Vonn uns Clein unnd grossen Rathen

Zwüsehen Jnnen ertheilte . . . Enndturtheil ergangen seige 3 Zuegleich was Er

uff unnserm Rathaus für Schmach - und threuwwort über unnsern . . . Mitrath Her¬

ren Johann Balthasar honeggeren fliessen lassen ? So genuegsamb Zueerweysen . "

In Kenntnis all dessen , seien diese Klagen Zurlaubens mehr als
begründet . Was nun das Schlussurteil von Bremgarten angehe , laute
dieses wie folgt : "Herr Landtschriber solle umb sein an den Müller habende
Ansprach (deren Er noch ermangle . . . ) uff seinen 3 luth des Lechenbrieffs ob-

ligierte Bürgen Güeth - oder Rechtlich erforderen . Hingegen aber des Müllers

Frauwen Jre Cleid 3 Jn Ansechung sye für denn Mann nützit versprochen 3 ge fol¬

gen lassen . " Da aber die Bürgen mit dem Landschreiber einen andern

Akkord getroffen , "solle mit Namen der Frauwen hinderhaltende Cleid ehend
unnd Zuvor nit user geben werden 3 bis Er umb seinen völligen Usstandt . . . be¬

sait seige . So haben wir (weil beide Parthen us unnsern Rechten Jn Einem Pri¬

vatverglich gschritten ) nit femers darzue Zerichten , Were dan sach 3 dass Sy

ein Neuwen Rechts Act von unns begeren thetindt . " Sie seien daher der

guten Hoffnung , dass sie , [die reg . Orte ] , Zurlauben beim zuletzt
ergangenen Vergleich schützen und sie , Schultheiss und Rat , sowie
ZUrlauben "der thödtlichen throwworten halben in gewüsse Sicherheit setzen



[würden ] . Jm Vahl wür Jnne gringfüegen gwalt gewüst Zuebetreten , wurdint wür

eben das Jenig . . . wider den so hoch thräuwenden Zum Büel fürgenommen haben . "

Dies alles habe man ihnen auf Wunsch Landschreiber Zurlaubens

mitteilen wollen.
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